
Abrechnung von Vertretungsstunden in der Kindertagespflege  (Stand 22.11.2023)

Tagespflegeperson:

Tagespflegekind:

eigentlich betreuende Tagespflegeperson: 

Vertretung für die Zeit vom: bis zum:

geleistete Stundenanzahl insgesamt:

Anerkennungsbetrag gem. § 46 KiTaG: (bitte ankreuzen)

☐  Mindestbetrag       

☐  vertiefte Kenntnisse (qualifizierter Lehrgang gem. QHB mit 300 Unterrichtsstunden

/päd. Berufsausbildung /vom Kreis Pinneberg anerkannte 10 j. Berufserfahrung)

Eine Genehmigung für den Fortbildungsbonus (0,10 €) liegt vor (bitte ankreuzen)

☐  Ja ☐  Nein

Ich erhalte für Vertretung eine monatliche Freihaltepauschale oder ich hatte die 

Möglichkeit aufgrund eines urlaubs- oder krankheitsbedingt abwesenden Kindes, das

ich vertraglich sonst hätte betreuen müssen, eine Vertretung anzubieten (bitte ankreuzen)

(aufgrund der erhaltenen Freihaltepauschale oder aufgrund des weitergezahlten Entgeltes

für das abwesende Kind wird in diesem Falll keine Sachkostenpauschale erstattet)

☐  Ja ☐  Nein

Nur auszufüllen, wenn vorstehende Frage mit "NEIN" bestätigt wurde

Entgelt pro Stunde: €

Unterschrift Tagespflegeperson

Antrag bitte senden an: 

Kreis Pinneberg, FD Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport, Abteilung Kindertagesbetreuung,

Team Kindertagespflege, Kurt-Wagener-Str. 11, 25337 Elmshorn oder per E-Mail an FD31-4TP@Kreis-Pinneberg.de

Unterschrift Sorgeberechtigte, die mit dem Kind in einem Haushalt leben 

   Name, Anschrift

   Name, Anschrift

UrlaubKrankheit

Ort, Datum

Vertretungsgrund (bitte ankreuzen) 

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen.        

Mir ist bekannt, dass der vertraglich vereinbarte Stundensatz in tatsächlicher Höhe, maximal jedoch 

gemäß der jeweils geltenden Satzung des Kreises Pinneberg zur Förderung von Kindern in 

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege erstattet wird. 

(Summe aus Anerkennungsbetrag gem. § 46 KiTaG, 

Sachaufwandspauschale gem. § 47 KiTaG, ggf. 

Fortbildungsbonus und nur für 2023 Energiekostenzuschlag )

Gemäß § 44 Abs. 5 KiTaG darf eine Kindertagespflegeperson mit Ausnahme eines angemessenen 

Entgeltes für die Verpflegung und Auslagen für Ausflüge keine zusätzlichen Entgelte verlangen.
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